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Das Zusammenleben setzt gegenseitige Rücksichtnahme voraus. Um allen ein 
angenehmes Wohnen zu ermöglichen, gelten nachfolgende Bestimmungen.

1. 	 Rücksichtnahme auf die Mitmieter/-innen
Das Ausklopfen und Ausschütteln von Teppichen, Flaumern und Textilien 
aus den Fenstern, Balkonen und Laubengängen ist nicht erlaubt. Für  
das Erstere ist die Teppichklopfeinrichtung zu benützen, unter Einhal- 
tung der gemäss Allgemeiner Polizeiverordnung (APV) Art. 19 vorge-
sehenen Zeiten: 7 bis 12 Uhr und 13 bis 20 Uhr.

2. 	 Ruhe
Jede/r Mieter/-in hat dafür zu sorgen, dass die Mitbewohner/-innen des 
Hauses und der Siedlung nicht durch unnötigen Lärm gestört werden. 
Radio, Fernsehgeräte und sonstige Musikanlagen sind auf Zimmer- 
lautstärke einzustellen. Das Musizieren ist, insbesondere bei offenem 
Fenster, über die Mittagszeit (12 bis 13 Uhr) und in der Nacht (22 bis  
7 Uhr) zu unterlassen. Ebenso ist während dieser Zeit das Benützen von 
lärmigen Haushaltgeräten nicht gestattet. Im Weiteren verweisen wir 
auf die Allgemeine Polizeiverordnung. 

3. 	 Kellertüren
Die Kellertüren sind den ganzen Tag über geschlossen zu halten. Bei 
Diebstahl oder Sachbeschädigung müssen wir jede Haftung ablehnen.

4. 	 Fenster
Während der Heizperiode sind die Fenster, insbesonders auch im Trep
penhaus, geschlossen zu halten. Kurzes, periodisches Lüften (Durchzug) 
ist zu empfehlen.

5. 	 Ordnung und Reinigung
5.1	� In den gemeinsamen Räumen, wie auch in der Umgebung des Hauses, 

ist auf Ordnung und Reinlichkeit zu achten. Gegenstände und Abfälle 
aller Art sollen nicht in der Umgebung oder in gemeinsamen Räumen 
deponiert werden.

5.2	� Die Reinigung der Kinderspielplätze ist Sache der Mieter/-innen. Die 
Sandkästen sind jeweils nach Benützung mit dem vorhandenen Netz  
abzudecken.

6. 	 Waschküche und Trockenraum
Für das Benützen der Waschküche und des Trockenraumes gelten die  
in diesen Räumen angeschlagenen Bestimmungen. Das Aufhängen von 
Wäsche vor den Fenstern oder an den Sonnenstoren-Ausstellvorrich–
tungen ist nicht gestattet. Zum Trocknen der Wäsche ist ausschliesslich 
der Wäschehängeplatz im Freien oder der Trockenraum zu benützen;  
an Sonn- und Feiertagen nur der Letztere.

7. 	 Velos, Kleinmotorräder, Kinderwagen, Schlitten, Blumenkisten
7.1 	� Velos, Mopeds und Kleinmotorräder dürfen nur in den dafür vorgesehenen 
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Abstellraum gestellt werden, wenn sie mit dem gültigen Polizeikenn
schild versehen sind und regelmässig benützt werden. Nicht fahrbereite 
Fahrzeuge sind im Wohnungskeller zu deponieren.

7.2 	� Kinderwagen, welche nicht mehr gebraucht werden, sind im Wohnungs
keller abzustellen.

7.3 	� Während den Wintermonaten dürfen Schlitten, sofern sie die Ordnung 
nicht beeinträchtigen, im Abstellraum aufgestellt werden. Über die 
Sommermonate gehören sie in den Wohnungskeller. Das gleiche gilt  
sinngemäss und umgekehrt für Sommerspielgeräte wie Dreiradvelos, 
Plastik-Spielzeuge usw.

7.4 	� Sofern im Abstellraum genügend Platz vorhanden ist und die Ordnung 
und die Zugänglichkeit nicht beeinträchtigt werden, dürfen Blumen
kisten im Abstellraum überwintert werden.

8. 	 Sonnenstoren
Zur Schonung der Sonnenstoren sollte das Ausstellen über Nacht, bei 
Abwesenheit, Regen und schlechtem Wetter unterlassen werden.

9. 	 Kehrichtabfuhr
Der Kehricht ist ausschliesslich in Züri-Säcken in den dafür vorgesehe-
nen Containern/Unterflurcontainern zu deponieren. Papier und Karton 
sind an den entsprechenden Tagen der separaten Sammlung mitzugeben. 
Sperrige Gebinde müssen der Sperrgutabfuhr mitgegeben werden.

10. 	 Kinder
Den Kindern ist die nötige Aufsicht zu schenken. Das Spielen im 
Treppenhaus, im Lift, in den Abstell- und Kellerräumlichkeiten ist nicht 
statthaft. Beschmutzte Wände im Treppenhaus oder an der Fassade 
müssen vom/von der verantwortlichen Mieter/-in oder zu dessen/deren 
Lasten behoben werden. Auch hier verweisen wir auf die Allgemeine 
Polizeiverordnung der Stadt Zürich. Die Kinder sollen nur die Spielan-
lagen, Spielwiesen und Sandkästen benutzen.

11. 	 Haustiere
Betreffend Haustiere verweisen wir auf das Reglement Haltung von 
Haustieren. 

Wir danken Ihnen für Ihre Rücksichtnahme und Ihr Verständnis. 

Baugenossenschaft Sonnengarten
Der Vorstand

Triemlistrasse 22
8047 Zürich
bg-sonnengarten.ch


